
Anlage 5: gesetzliche Regelungen und kirchliche Vorgaben 
 

Weltliches Recht 

 

§ 8a SGB VIII Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung  

In Abs. 4 und 5 ist folgendes zu lesen: 

(4) In Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten, die 

Leistungen nach diesem Buch erbringen, ist sicherzustellen, dass  

1. deren Fachkräfte bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für die 

Gefährdung eines von ihnen betreuten Kindes oder Jugendlichen eine 

Gefährdungseinschätzung vornehmen, 

2. bei der Gefährdungseinschätzung eine insoweit erfahrene Fachkraft beratend 

hinzugezogen wird sowie 

3. die Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder der Jugendliche in die 

Gefährdungseinschätzung einbezogen werden, soweit hierdurch der wirksame 

Schutz des Kindes oder Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird. 

In die Vereinbarung ist neben den Kriterien für die Qualifikation der beratend 

hinzuzuziehenden insoweit erfahrenen Fachkraft insbesondere die Verpflichtung 

aufzunehmen, dass die Fachkräfte der Träger bei den Erziehungsberechtigten auf 

die Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, wenn sie diese für erforderlich halten, 

und das Jugendamt informieren, falls die Gefährdung nicht anders abgewendet 

werden kann. 

(5) Werden einem örtlichen Träger gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des 

Wohls eines Kindes oder eines Jugendlichen bekannt, so sind dem für die 

Gewährung von Leistungen zuständigen örtlichen Träger die Daten mitzuteilen, 

deren Kenntnis zur Wahrnehmung des Schutzauftrags bei Kindeswohlgefährdung 

nach § 8a erforderlich ist. Die Mitteilung soll im Rahmen eines Gespräches zwischen 

den Fachkräften der beiden örtlichen Träger erfolgen, an dem die 

Personensorgeberechtigten sowie das Kind oder der Jugendliche beteiligt werden 

sollen, soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes oder des Jugendlichen 

nicht in Frage gestellt wird. 

 

 

§8b SGB VIII Fachliche Beratung und Begleitung zum Schutz von Kindern und 

Jugendlichen  

(1) Personen, die beruflich in Kontakt mit Kindern oder Jugendlichen stehen, haben 

bei der Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung im Einzelfall gegenüber dem 

örtlichen Träger der Jugendhilfe Anspruch auf Beratung durch eine insoweit 

erfahrene Fachkraft. 

(2) Träger von Einrichtungen, in denen sich Kinder oder Jugendliche ganztägig oder 

über einen Teil des Tages aufhalten oder in denen sie Unterkunft erhalten, und 

die zuständigen Leistungsträger, haben gegenüber dem überörtlichen Träger der 



Jugendhilfe Anspruch auf Beratung bei der Entwicklung und Anwendung 

fachlicher Handlungsleitlinien 

1. Zur Sicherung des Kindeswohls und zum Schutz vor Gewalt sowie 

2. Zu Verfahren der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an 

strukturellen Entscheidungen in der Einrichtung sowie zu 

Beschwerdeverfahren in persönlichen Angelegenheiten 

 

§ 45 Erlaubnis für den Betrieb einer Einrichtung 

 (2) Die Erlaubnis ist zu erteilen, wenn das Wohl der Kinder und Jugendlichen in der 

Einrichtung gewährleistet ist. Dies ist in der Regel anzunehmen, wenn 

1.der Träger die für den Betrieb der Einrichtung erforderliche Zuverlässigkeit 

besitzt, 

2.die dem Zweck und der Konzeption der Einrichtung entsprechenden räumlichen, 

fachlichen, wirtschaftlichen und personellen Voraussetzungen für den Betrieb erfüllt 

sind und durch den Träger gewährleistet werden, 

3.die gesellschaftliche und sprachliche Integration und ein gesundheitsförderliches 

Lebensumfeld in der Einrichtung unterstützt werden sowie die gesundheitliche 

Vorsorge und die medizinische Betreuung der Kinder und Jugendlichen nicht 

erschwert werden sowie 

4. zur Sicherung der Rechte und des Wohls von Kindern und Jugendlichen in der 

Einrichtung die Entwicklung, Anwendung und Überprüfung eines Konzepts zum 

Schutz vor Gewalt, geeignete Verfahren der Selbstvertretung und Beteiligung 

sowie der Möglichkeit der Beschwerde in persönlichen Angelegenheiten 

innerhalb und außerhalb der Einrichtung gewährleistet werden. 

     → D.h. der Träger muss nachweisen,  

• dass das Wohl der Kinder gewährleistet ist. 

• Kinder das Recht haben mitzuwirken (Partizipation) und sich in eigenen 

Angelegenheiten zu beschweren. Die Beschwerden müssen nicht nur gehört, 

sondern adäquat behandelt werden. 

• das Vorhandensein eines Gewaltschutzkonzeptes (Abs.2 Nr.4) 

 

§ 47 SGB VIII Meldepflicht 

Der Träger einer erlaubnispflichtigen Einrichtung hat der zuständigen Behörde 

unverzüglich  

1. die Betriebsaufnahme unter Angabe von Namen und Anschrift des Trägers, Art 

und   Standort der Einrichtung, der Zahl der verfügbaren Plätze sowie der Namen 

und der beruflichen Ausbildung des Leiters und der Betreuungskräfte, 

2. Ereignisse oder Entwicklungen, die geeignet sind, das Wohl der Kinder und 

Jugendlichen zu beeinträchtigen, sowie 

3. die bevorstehende Schließung der Einrichtung 



anzuzeigen. Änderungen der in Nummer 1 bezeichneten Angaben sowie der 

Konzeption sind der zuständigen Behörde unverzüglich, die Zahl der belegten Plätze 

ist jährlich einmal zu melden. 

Gemäß § 47 Nr. 2. muss der Träger nun auch Ereignisse oder Entwicklungen, die 

geeignet sind, das Wohl der Kinder beeinträchtigen melden. Der Gesetzgeber 

möchte damit sicherstellen, dass möglichst frühzeitig Gefährdungssituationen oder 

negativen Gegenentwicklungen entgegengewirkt werden kann. 

(aus Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter: Handlungsleitlinien zur 

Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes im Arbeitsfeld der 

betriebserlaubnispflichtigen Einrichtungen, 2. Aktualisierte Fassung 2013, S. 3) 

 

§ 72a SGB VIII Tätigkeitsausschluss einschlägig vorbestrafter Personen 

 

(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe dürfen für die Wahrnehmung der 

Aufgaben in der Kinder- und Jugendhilfe keine Person beschäftigen oder vermitteln, 

die rechtskräftig wegen einer Straftat nach den §§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 180a, 

181a, 182 bis 184g, 184i, 201a Absatz 3, den §§ 225, 232 bis 233a, 234, 235 oder 

236 des Strafgesetzbuchs verurteilt 

worden ist. Zu diesem Zweck sollen sie sich bei der Einstellung oder Vermittlung und 

in regelmäßigen Abständen von den betroffenen Personen ein Führungszeugnis 

nach § 30 Absatz 5 und § 30a Absatz 1 des Bundeszentralregistergesetzes vorlegen 

lassen. 

(2) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen durch Vereinbarungen mit den 

Trägern der freien Jugendhilfe sicherstellen, dass diese keine Person, die wegen 

einer Straftat nach Absatz 1 Satz 1 rechtskräftig verurteilt worden ist, beschäftigen. 

[…] 

 

  



Kirchliches Recht 

 

Ordnung zur Prävention von sexuellem Missbrauch an Minderjährigen und 

erwachsenen Schutzbefohlenen in der Diözese Rottenburg-Stuttgart 

(Kirchliches Amtsblatt Rottenburg-Stuttgart 2015, Nr. 15, S.485 ff.) 

Daraus geht hervor, dass jeder Rechtsträger … im Hinblick auf seine Arbeitsbereiche 

ein institutionelles Schutzkonzept erstellt. Die Ausgestaltung erfolgt nach diözesanen 

Vorgaben. 

https://amtsblatt.drs.de/fileadmin/user_files/282/2022/Kirchliches_Amtsblatt_2022_Nr

_09__241_284_G.pdf 

 

Leitfaden der Diözese Rottenburg-Stuttgart „Sicher handeln bei Verdacht auf 

sexuellem Missbrauch durch Mitarbeitende“ für (gesamt)kirchengemeindliche 

Träger und Fachkräfte katholischer Kindertageseinrichtungen  

Kirchliches Amtsblatt der Diözese Rottenburg-Stuttgart 2017, Nr. 13, S. 425ff 

https://www.drs.de/fileadmin/user_upload/Service/Kirchliches_Amtsblatt/2017/kirchlic

hes_amtsblatt_2017_nr_13_417-456_mit_beilagen.pdf 

 

Bischöfliches Gesetz zur Vorlage von erweiterten Führungszeugnissen im 

Rahmen der Prävention von sexuellem Missbrauch in der Diözese Rottenburg-

Stuttgart 

Kirchliche Amtsblatt für die Diözese Rottenburg-Stuttgart 2015, Nr. 15, S. 462–464 

https://amtsblatt.drs.de/fileadmin/user_files/282/2022/Kirchliches_Amtsblatt_2022_Nr_09__241_284_G.pdf
https://amtsblatt.drs.de/fileadmin/user_files/282/2022/Kirchliches_Amtsblatt_2022_Nr_09__241_284_G.pdf
https://www.drs.de/fileadmin/user_upload/Service/Kirchliches_Amtsblatt/2017/kirchliches_amtsblatt_2017_nr_13_417-456_mit_beilagen.pdf
https://www.drs.de/fileadmin/user_upload/Service/Kirchliches_Amtsblatt/2017/kirchliches_amtsblatt_2017_nr_13_417-456_mit_beilagen.pdf

